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 Veröffentlicht am 21.06.2012

Norm

AußStrG §129

1. AußStrG § 129 heute

2. AußStrG § 129 gültig ab 01.07.2018 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 59/2017

3. AußStrG § 129 gültig von 01.01.2005 bis 30.06.2018

Rechtssatz

§ 129 AußStrG sieht im Falle einer Beendigung des Verfahrens unter keinen Umständen, also ohne Bedachtnahme auf

die Einkommens- und Vermögensverhältnisse, eine Kostentragungspflicht des Betroffenen vor.Paragraph 129, AußStrG

sieht im Falle einer Beendigung des Verfahrens unter keinen Umständen, also ohne Bedachtnahme auf die

Einkommens- und Vermögensverhältnisse, eine Kostentragungspflicht des Betroffenen vor.
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